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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 14.01.1999

Rechtssatz
Anschlusszwang besteht nicht fur Liegenschaften, deren Wasserbedarf durch eine zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme

der offentlichen Wasserversorgungsanlage bereits bestehenden eigenen Wasserversorgungsanlage gedeckt wird,
wenn deren WeiterbenuUtzung die Gesundheit nicht gefahrden kann. Beruft sich der Beschuldigte auf den Bestand
einer Hauswasserversorgungsanlage, dann sind diejenigen Fakten anzulasten, aus welchen die Behdrde den

Anschlusszwang ableitet.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Niederösterreich 1999/01/14 Senat-PL-97-319
	JUSLINE Entscheidung


